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geschlossen werden, denn wenn z. B. in der Landwirtschaft als
Inhaber eines Betriebes der Ehemann genannt wird, ist die

Stellung seiner Frau der seinigen doch gewiss ebenbürtig, da

ihre Arbeit der Arbeit des Mannes gleichwertig zur Seite steht.
Wenn wir ferner die Verhältniszahlen in Betracht ziehen, so
finden wir z. B. in der Industrie, dass nur 63,1% der darin
beschäftigten Frauen zur Kategorie der Arbeiterinnen gehören,
während 65,5% des männlichen industriellen Personals aus
Arbeitern bestehen, die dieser letzten Klasse zuzuzählen sind.
Wrenn aber aus den Zahlen der Betriebszählung auch eine
untergeordnetere Stellung der Frau nicht herausgedüftelt werden kann,
so dürfen wir doch für sicher annehmen, dass die Frauenarbeit
einen schlechteren Marktpreis hat und weniger gut bezahlt
wird, nicht nur die ungelernte Arbeit der Fabrikarbeiterin,
sondern auch die qualifiziertere der höheren Angestellten.

Von der Betriebszählung nicht erfasst wurden die
staatlichen Verwaltungen und die öffentlichen Unterrichtsanstalten.
Die Volkszählung von 1900 muss uns dafür die notwendigen
Zahlen liefern, da das Material von 1910 noch nicht ausreichend
veröffentlicht ist. An geeignetem Ort wird später von den

Frauen die Rede sein, die der Verwaltung und dem öffentlichen
Unterricht ihre Dienste weihen.

Nach der Einteilung der Betriebszählung verteilt sich die

gesamte Frauenarbeit wie folgt:
a) Gewinnung der Naturerzeugnisse 332487 Frauen
b) Veredlung der Naturerzeugnisse 251 550 „
c) Handel 115 823 „
d) Verkehr 10849 „
e) Verwaltung, Rechtspflege, Wissen¬

schaft und Künste 12 289 „ ¦

722 998 Frauen

Von den 332 487 Frauen der ersten Kategorie, Gewinnung
der Naturerzeugnisse, gehören fast alle der Landwirtschaft an,
da die beiden andern Unterabteilungen, Bergbau und
Forstwirtschaft, zusammen nur 572 Frauen beschäftigen. Die Frauenarbeit

beträgt 43,4% der vorhandenen Arbeitskräfte, also
nahezu die Hälfte. 22 051 Frauen sind Inhaber von
landwirtschaftlichen Betrieben, die Grosszahl der übrigen in der
Landwirtschaft tätigen weiblichen Personen arbeiten als
Familienangehörige des Inhabers mit, der Rest als Mägde und
Taglöhnerinnen.

In der Landwirtschaft nimmt die Zahl der darin beschäftigten

Frauen ab, wir können das aus den Zahlen der
Volkszählungen entnehmen, die uns darüber Auskunft geben. Aber
nicht nur die Zahl der tätigen Frauen ist im Rückgang
begriffen, sondern auch die der Tätigen überhaupt und die der
durch sie Ernährten. Neben dem gewaltigen Zug nach der
Stadt, der viele Landbewohner ergreift, sind die Hauptgründe
der Abnahme der landwirtschaftlichen Bevölkerung in der
Umgestaltung der Bodenverwertung und in der Vereinfachung der
Arbeiten durch die Einführung von landwirtschaftlichen
Maschinen zu suchen. Der Getreidebau, der früher èinen

grossen Teil des verfügbaren Bodens beanspruchte, geht von
Jahr zu Jahr zurück und macht der rentableren Milchwirtschaft
Platz, die verhältnismässig weniger Hände bedarf; ebenso
verliert der Rebbau an Ausdehnung, wodurch viele Hände für
andere Arbeit frei werden. Wo früher Sichel, Sense und
Dreschflegel mühsame Arbeit machten, besorgen jetzt Maschinen
die Verrichtungen und ersetzen zahlreiche Arbeitskräfte. Hanf
und Flachs werden wenig mehr angebaut, und das Spinnrad
ist in die Rumpelkammer verbannt, seitdem das eigengewebte
Tuch und der aus selbstgesponnener Wrolle gemachte Halblein
durch Fabrikware ersetzt worden sind. (Fortsetzung folgt.)

Über Titel und Anderes.

Frau Dr. A. :

Frau Dr. B.:
Frl. Dr. C:
Frau Prof. D.:
Frau Dr. E. :

Mme. F.:
Frau Prof. G.:
Frau Dr. H.:
Mrs. J.:
Frau Dr. K.:
Frau Dr. L. :

Frau Dr. M.:

Frauenkongress in Z.

Traktanden :

Frauenberufe.
Zivilgesetzbuch.
Hygiene.
Kochschulen.
Mutterschutz.
Le suffrage féminin.
Kinderfürsorge.
Heimarbeit.
International Council of Women
Soziale Käuferliga.
Alkoholmissbrauch.
Die verheiratete Lehrerin.

usw.
Ganz kleinlaut geworden gegenüber so viel weiblicher

Gelehrsamkeit, frage ich meine Nachbarin: „Sagen Sie, bitte,
haben alle diese Frauen studiert und den Doktortitel erworben?"
— „Was fällt Ihnen ein", lacht sie, „höchstens eine oder zwei;
die andern tragen doch nur den Titel ihres Mannes." Neues
Rätsel. Ich bin doch in einer Versammlung von modern
denkenden Frauen, von Frauen, die ihre Persönlichkeit
anerkannt wissen möchten, ihre Rechte fordern wollen — oft
gegen den Mann. Und diese Frauen verschmähen es nicht,
einen Gelehrtentitel, den bloss ihr Gatte sich erworben, sich
selbst zuzulegen Merkwürdig. Und noch etwas : Weshalb
kommen denn die französischen und englischen Frauen ohne
solche Zierden aus? W7eil eben, „so weit die deutsche Zunge
klingt", ein bisschen äusserer Glanz und Schein herrlich wirkt
und ein kleines Zöpfchen nicht nur innerhalb der chinesischen
Mauer an den Köpfen baumelt.

Glaube man ja nicht, dass der Neid einer Nicht-Dekorierten
aus mir spricht. Àch ' aèïnj 'îcn^'fîabT'ja Selbst "jahrelang""' 'das

Zöpfchen getragen, gedankenlos, kritiklos, weil es so Brauch
war. Aber heutzutage, wo es Frauen gibt, die sich durch
eigenes Studium den Doktortitel errungen, heute komme ich
mir damit vor wie die bekannte Krähe im Schmuck der
Pfauenfedern.

Es ist aber nicht bloss Bescheidenheit, die mich einen mir
nicht zukommenden Titel ablehnen lässt, es ist auch der Stolz,
nicht mehr scheinen zu wollen, als ich bin. Es gibt immer
unter den Frauenrechtlerinnen solche, die mit Verachtung auf
uns „Nur-Hausfrauen" herabsehen. Bei dem Kampf um die
Rechte der verheirateten Lehrerin wurde uns reichlich das
Erhebende der Berufsarbeit, gegenüber der „öden, geistlosen
Hausfrauenarbeit" zu Gemüte geführt. Auch wenn man im
Prinzip das Recht der verheirateten Lehrerin anerkannte,
dürfte man doch billig fragen, ob es denn so unendlich mehr
Geist dazu brauche, kleinen Schülern das ABC beizubringen,
als ein oft durch den Beruf des Mannes recht kompliziertes
Hauswesen und die Erziehung der Kinder mit Takt und
Umsicht zu leiten. Gerade solch grundlos Hochmütigen sollten
wir keinen Anlass zu Spott geben dadurch, dass wir uns einen
Titel aneignen, zu dem wir kein Recht besitzen.

N

Die Missachtung der hauswirtschaftlichen Arbeiten liegt
heute ein bisschen in der Luft. Jedes „Bureaufräulein", dessen

Begabung nicht weiter reicht, als Adressen zu schreiben,
höchstens Briefe zu kopieren, fühlt sich turmhoch über dem
Dienstmädchen erhaben, dessen vielseitige häusliche Betätigung
doch sicher mehr Intelligenz erfordert.

Doch das ist eine Mode und wird als solche auch wieder
verschwinden, wie — Gott sei Dank! — die wunderbaren
Träger-Refonnröcke vom Schauplatz abgetreten sind, durch die
eine Zeitlang einzelne der Intellektuellen ihre höhere Bildung
der Welt glaubten kund tun zu müssen.
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Eines schickt sich nicht für Alle. Die Hauptsache ist doch

wohl, dass wir nicht untätig, nicht gedanken- und interesselos
durchs Leben gehen, sondern dass wir den Aufgaben, die wir
selbst erwählten oder die uns das Schicksal stellte, unsere
besten Kräfte entgegenbringen zu eigener Befriedigung und

zum Nutzen Anderer. L. Z.

Heimarbeit
Bekanntlich hat die Sektion Zürich der Sozialen Käuferliga

an ihrer Generalversammlung im November den Auftrag
erhalten, eine Versammlung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
zur weiteren Besprechung der Fourniturenentschädigung
einzuberufen. Im Hinblick auf den grossen Geschäftsandrang vor
Weihnachten schien es gebotener, die Versammlung erst im

neuen Jahre abzuhalten. Sie fand am 15. Januar statt und
wies einen erfreulichen Besuch auf. Der in Aussicht genommene
Referent, Herr Lorenz, musste sich wegen Krankheit durch Herrn
Markgraf vertreten lassen. Derselbe gab eine kurze Skizze
über die Lage der Heimarbeiterinnen in der Blousenkonfektion,
Weissnäherei und Schürzennäherei und wies darauf hin, wie
wünschenswert es wäre, dass der sonst schon mühsam um
ihre Existenz ringenden Frau doch wenigstens nicht noch die

Lieferung der Fournituren, Faden, Stecknadeln u. dergi.
aufgebürdet würde. Er schätzte die Ausgaben der Näherin für
dieses Arbeitsmaterial auf 10 — 20% ihres Verdienstes.

In der Diskussion, die hauptsächlich die Arbeitgeber
benützten, wurde die Berechtigung der Forderung anerkannt, und
die anwesenden Fabrikanten zeigten sich geneigt, auf
Verhandlungen einzutreten. Zu diesem Zwecke soll eine zwölf-

gliedrige Kommission, bestehend aus je fünf Mitgliedern der
beiden Interessentengruppen und zwei Mitgliedern der Sozialen

Käuferliga, gebildet werden. Nur wünschten die Fabrikanten,
thtss-ihnen-T^^ehier günstigeren Zeit — nicht zu der jetzigen
Zeit der Geschäftsreisen — Gelegenheit gegeben werde, sich
mit ihren Kollegen über die Abordnung von Vertrauensmännern
in diese Kommission zu einigen. Es wurde wieder der Sozialen
Käuferliga der Auftrag erteilt, eine solche Versammlung von
Arbeitgebern, die dann die betreffenden Wahlen vorzunehmen
hätten, zu veranstalten. Die Arbeitnehmer werden die Namen
ihrer Abgeordneten ebenfalls der Käuferliga mitteilen. Die
Leitung der Kommission wurde Herrn Dr. C. A. Schmid, dem
Präsidenten der Zürchersektion der Sozialen Käuferliga,
übertragen. Ein zweites Ligamitglied wird den Zentralvorstand
vertreten. Die Liga wird in den Verhandlungen nur beratende
Stimme haben. Als Endtermin für die Bildung der Kommission
wurde Ende März dieses Jahres festgesetzt.

Es mag ein bescheidenes Resultat scheinen, wenn nach
zwei Versammlungen erst beschlossen werden kann, dass an
einer dritten eine Kommission gewählt werden dürfe zur end-

giltigen Erörterung der vorliegenden Frage. Und wer erst
noch weiss, wie diese Angelegenheit nun schon seit dem Sommer
besprochen und verhandelt worden ist, mag uns wohl
einwenden: „So viele Worte um ein bisschen Faden !" Aber
gerade diese Unterhandlungen zeigen ja so deutlich die grosse
Notlage, die grosse Hilflosigkeit der Arbeiterinnen. Müssten
sie sonst um dies „bisschen Faden" so lange betteln, es stumm
hinnehmen, dass die Verhandlungen auf Monate hinaus verschoben
werden, weil alles von dein guten Willen des Unternehmers
abhängt? Für sie bedeutet das bisschen Faden Milch für das

Kind, ein Stück Brot auf den Tisch, eine kleine, kleine
Entlastung, aber doch eine Entlastung. Sollten wir, die wir uns
nun einmal mit ihnen in diese bescheidene Lohnbewegung
eingelassen haben, uns ermüden lassen durch den langsamen Gang
der Verhandlungen, es unter unserer Würde finden, uns mit
solchen Kleinigkeiten abzugeben? Nein, wenn irgendwo, so

wird es einem hier klar, dass diese Klasse von Arbeiterinnen
sich heute noch nicht allein helfen kann, und dass darum
Hilfe von aussen dringend notwendig ist. Vorläufig sollen diese
Hilfe nun die zwei Vertreter der Käuferliga leisten. Wenn
dann aber durch diese Hilfe ein Abkommen zustande gekommen
ist, wird es die Aufgabe der gesamten Liga, der sozialdenkenden
Käufer überhaupt sein, durch ihre Kaufkraft diejenigen
Fabrikanten zu unterstützen, die den Forderungen der Arbeiter
entsprochen haben. C. R.

Aus Bern.
Die Lehrerinnen in der Schweiz scheinen sich „höchsten

Orts" keiner grossen Sympathien zu erfreuen, Kaum haben
sich im Kanton Zürich die Wellen, welche die Debatten über
die Einbeziehung der Lehrerinnen in die Witwen- und Waisenkasse

der Lehrer aufwarfen, einigermassen geglättet und schon

bringt ein neuer Sturm den Ausschluss der verheirateten
Lehrerin vom Schuldienst. Wir im Kanton Bern glaubten uns
bis jetzt „oben" ganz gut angeschrieben, und nun kommt
plötzlich wie ein Schlag aus heiterm Himmel der Beschluss
der Regierung, dass von nun an der Staat, der die Hälfte der
Sekundarlehrerbesoldungen ausrichtet, das nur noch bis zur
Höhe von 3600 Fr. für die Lehrerinnen und von 5400 Fr. für
die Lehrer tun will.

Das heisst also, dass für unabsehbare Zeit die Besoldung
der Sekundarlehrer und -Lehrerinnen nicht steigen kann ; denn

die Gemeinden werden allen diesbezüglichen Forderungen ein

non possumus entgegensetzen, wenn die Mehrausgaben nur
aus ihrem Beutel bestritten werden sollen.

Für den Teil der Lehrerschaft, der bereits mehr als die

vom Regierungsrat festgelegte Quote bezogen, würde dieser
Beschluss nun à la rigueur eine Lohn Verminderung bedeuten,
und das zu einer Zeit, wo die allgemein anerkannte Verteuerung
der Lebenshaltung überall nach einer Höherbesoldung oder
nach Teuerungszulagen gerufen hat.

Das Ding hat aber noch einen viel giftigeren Stachel.
Durch diese Verordnung wird der Unterschied in der Besoldung
der männlichen und weiblichen Lehrkräfte an der Sekundärschule,

der bis jetzt 1400 Fr. betrug, auf 1800—2000 Fr.
erhöht. Man sollte doch meinen, dass im Jahr des neuen
Zivilgesetzes, das mit den schreiendsten Ungerechtigkeiten den
Frauen gegenüber aufräumte, es unmöglich sein sollte, dass

Ungerechtigkeiten in den Lohnansätzen noch verschärft würden.
Immerhin hofft man, der Regierungsrat werde den

bedauerlichen Beschluss in Wiedererwägung ziehen, und hat die
hiezu nötigen Schritte bereits eingeleitet. M.

Die Frauen und die Abstimmung vom 4. Februar.

Am 18. Januar fand im grossen Saale des Volkshauses
in Zürich eine Frauenversammlung zugunsten des Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes statt. Von der Wichtigkeit
dieses Gesetzes für uns Frauen sind die Leser dieses Blattes
schon genügend unterrichtet, ist es doch erst in der letzten
Nummer von kompetentester Seite noch einmal erörtert Worden.
Es wäre daher überflüssig, auf den an dem Volkshausabend
gehaltenen Vortrag Fräulein Dr. Brüstleins näher einzutreten,
in wie klarer Übersichtlichkeit er auch die Hauptpunkte des

neuen Gesetzes hervorhob, es mit dem bestehenden Rechtszustand

verglich, um dann die Frauen zur Mithilfe bei der Werbe-
und Aufklärungsarbeit für das Gesetz aufzufordern. Unerwähnt
darf dieser Abend aber hier doch nicht bleiben, weil er in
mehr als einer Hinsicht einen Fortschritt unserer Sache
bedeutete. Erfreulich war vor allem, dass zu der Versammlung


	Über Titel und Anderes

